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Was gibt es Neues im Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen? 
Aus dem Gespräch der SGK Brandenburg mit Annett Jura, (Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Bauen, Wohnen und 
Stadtentwicklung) am 16. November 2022. Bericht von Rachil Rowald

Annett Jura, seit diesem Jahr Abteilungsleiterin im Bundes-
bauministerium und Mitglied im Vorstand der SGK Bran-
denburg, stand am 16. November für ein Online-Gespräch 
mit Interessierten zur Verfügung, in dem sie aus ihrer Arbeit 
berichtete, vor allem von den Vorhaben, die man sich in 
dem von Bundesministerin Klara Geywitz geleiteten Minis-
terium vorgenommen oder bereits gestartet hat. Nicht alle, 
die an diesem Termin gerne teilgenommen haben, konnten 
dies auch tun, weshalb wir einmal etwas ausführlicher aus 
diesem Gespräch berichten möchten.

Die Brandenburgerin, geboren und aufgewachsen in Per-
leberg, hat im Anschluss an eine Ausbildung Jura studiert 
und war, nach verschiedenen Tätigkeiten, unter anderen 
in einer Kommunalverwaltung, zuletzt Bürgermeisterin der 
Rolandstadt Perleberg bis sie im Mai dieses Jahres als Abtei-
lungsleiterin in das Bundesbauministerium wechselte. 

Sie berichtete aus ihren ersten Monaten, wofür sie zustän-
dig ist und welche Themen derzeit im Ministerium bearbei-
tet werden. Dabei kamen insbesondere der Stand der ver-
schiedenen Gesetzgebungsvorhaben zur Sprache und auch 
Fördervorhaben, die für die Kommunen bedeutsam sind. 

Das Ministerium
Bereits die Bezeichnung des Ministeriums „Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen“ bezeichnet sowohl die Band-

breite als auch die drei Fachabteilungen, neben der so 
genannten Abteilung Z die für die klassischen Grundsatz-
aufgaben einer großen Verwaltung und gegenwärtig insbe-
sondere für den Aufbau verantwortlich ist. Sie ist, so Annett 
Jura, für die Bereiche „Wohnungswesen und Immobilien-
wirtschaft“ zuständig und bei ihr sind unter anderem die 
Themen Sozialer Wohnungsbau, Wohngeld, Bündnis be-
zahlbarer Wohnraum, Wohnungsgenossenschaften und die 
Wohneigentumsförderung angesiedelt. 

Vieles ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden und vieles 
gelte es umzusetzen - die Zukunft des Bauens, die Klima-
folgenanpassung, barrierefreies Wohnen für verschiedene 
Bedarfsgruppen sind nur einige Themen. Zudem hat man 
aber auch die große Aufgabe übernommen einen nationa-
len Aktionsplan „Wohnungslosigkeit“ zu erarbeiten. 

Wohngeldnovelle
Eines der größten Projekte, das gerade besonders aktuell ist 
und das auch Eingang in die Presse gefunden hat, ist eines, 
mit deren Umsetzung die Kommunen, vor allem die kreis-
freien Städte und die Landkreise betraut sind - die Wohn-
geldnovelle. Man hat das so genannte Wohngeld plus auf 
den Weg gebracht und auch dafür gesorgt, dass es einen 
weiteren Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger*in-
nen sowie für BAföG-Leistungsempfänger*innen und die 
Empfänger*innen des so genannten Aufstiegs-BaföG, die 

Annett Jura.

Foto: Hendrik Hartung



13

KommunalPOLITIK
Zeitung der SGK Brandenburg

345 Euro erhalten sollen. 

Beim Heizkostenzuschuss soll es so sein, dass ein Ein-Per-
sonen-Haushalt 415 Euro erhält, bei einem Zwei-Personen-
Haushalt sollen es 540 Euro sein, sowie 100 Euro für jede 
weitere Person, die im Haushalt lebt. Das hat bereits den 
Bundestag passiert, muss allerdings auch noch im Bundes-
rat beraten werden [Anm.: zum Zeitpunkt des Gespräches 
und der Drucklegung dieser Zeitung stand die Beratung im 
Bundesrat noch bevor]. Man sei gespannt, aber auch sehr 
optimistisch, dass es zu einer guten Beschlussfassung kom-
me. Nicht zuletzt, weil auch die Frage der Verteilung der Fi-
nanzierung zwischen Bund und Ländern im Rahmen einer 
50/50-Regelung geklärt werden könnte. Eine Regelung, die 
auch an anderer Stelle und in anderen Zusammenhang gut 
funktioniert hat. 

Neu beim Wohngeld ist auch, dass es ab dem kommenden 
Jahr eine Heizkosten- und eine Klimakomponente enthält – 
Pauschalen sollen sowohl die Energiekostensteigerungen 
als auch etwaige energetische Sanierungen berücksichti-
gen. Letztere gehen nicht selten mit Mietsteigerungen ein-
her. Es konnten allerdings nicht alle Abgeordneten von den 
Pauschalen überzeugt werden und einige wünschten sich 
eine Einzelfallbetrachtung. Das aber würde mit einer noch 
stärkeren Belastung der Wohngeldstellen einhergehen, das 
könnte so weit gehen, dass sich die zuständigen Bearbei-
ter*innen die Energieausweise u. a. mit anschauen müss-
ten. Deshalb einigte man sich erst einmal auf einen Monito-
ringprozess zu der Pauschal-Lösung. Man ist sich ohnehin 
bewusst, dass es insgesamt mehr Anträge geben wird und 
dass damit die Wohngeldstellen sehr viel stärker belastet 
werden. Das kann nicht ausbleiben, wenn man nachher 
2.000.000 Haushalte erreicht anstatt wie bisher 600.000. 

Zudem soll es auch bei den Bewilligungszeiträume Neue-
rungen geben, indem Bescheide für 24 Monate gelten 
sollen und auch die Möglichkeit vorläufiger Bescheide mit 
einer summarischen Prüfung ist vorgesehen. Dann könn-
ten die Bürger*innen mit ihrem Mietvertrag, dem Renten-
bescheid, der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen 
u. a. einen Antrag stellen und wenn sich daran nichts än-
dert, könne aus dem vorläufigen Bescheid ein endgültiger 
Bescheid werden. Das hätte den Vorteil, dass die Akte nicht 
noch einmal gezogen werden müsse. 

Zudem soll es für die so genannten Rechtskreiswechsler ein 
Moratorium geben - also für diejenigen die aus der Grund-
sicherung kommen oder die eine Alterssicherung empfan-
gen. Sie hätten dann ein halbes Jahr Zeit zu entscheiden, ob 
sie in das Wohngeld wechseln wollen oder nicht. 

Gas- und Strompreisbremse
Was auch zu dem aktuellen Thema passt und für alle vor 
Ort wichtig ist: die Gas- und Strompreisbremse. Das liege fe-
derführend eigentlich beim Bundeswirtschaftsministerium 
- allerdings gibt es auch die Staatssekretärs- und Abteilungs-
leiterrunden. Vor allem die Frage, was bei der Umsetzung 
des Schlussberichts der Gaspreis-Kommission in Bezug auf 
die Härtefallhilfen für Mieterinnen und Mieter und für Woh-
nungsunternehmen passiert, liegt ja auch in ihrer Zustän-
digkeit. Um die Mieterinnen und Mieter und entsprechende 

Härtefallregelungen kümmert sich das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales mit Minister Heil. Die aber müssen 
auch mitgedacht werden für Menschen, die bislang keine 
Leistungen beziehen, gleichwohl aber sehr Betriebskosten 
haben. Hier soll es eine recht weite Regelung zu einem zu 
berücksichtigenden Schonvermögen geben. 
Für die Wohnungsunternehmen wird es einen Härtefall-
fonds gegeben und man beabsichtigt Bürgschaften zur Ver-
fügung zu stellen, falls Wohnungsunternehmen in Schwie-
rigkeiten geraten. Im Bundesbauministerium hat man sich 
dafür stark gemacht, dass die Kredite der KfW, die man zur 
Beschaffung von Betriebsmitteln einsetzen kann auch für 
Wohnungsunternehmen geöffnet werden, wenn sie Liqui-
ditätsengpässe haben. Denkbar wäre auch ein kommunaler 
Investitionskredit, zu dem es vorher für sie keinen Zugang 
gab. Dazu gibt es aber gegenwärtig noch Gespräche, um zu 
schauen was geht und wie das abgewickelt werden kann. 
Passend zur Thematik ist zudem der Gesetzentwurf „zur 
Aufteilung der Kohlendioxidkosten“, kurz CO2-Aufteilungs-
gesetz, zu erwähnen. Da gab es bislang ein erhebliches 
Ungleichgewicht, weil die Kosten bislang allein bei den Mie-
terinnen und Mietern hängenblieben. Das Gesetz soll nun 
dazu führen, dass es zwischen den Vermietenden und den 
Mietenden eine Aufteilung gibt. Je besser das Gebäude sa-
niert sei, desto mehr solle der Mieter an CO2-Kosten über-
nehmen. Aber umso schlechter das Gebäude in dieser Hin-
sicht sei, umso mehr Kosten sollen von den Vermietenden 
getragen werden. Dies soll vor allem den Mieterinnen und 
Mietern zugutekommen, die in weniger gut ausgestatten 
Gebäuden wohnen. Bei den gewerblichen Gebäuden soll es 
allerdings bei einer 50/50-Regelung bleiben. 

Bündnis bezahlbarer Wohnraum
Bundesbauministerin Klara Geywitz, die selber langjährige 
eigene kommunalpolitische Erfahrungen hat und zudem 
seit Langem ein Mitglied der SGK ist, hat bereits im April das 
„Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ ins Leben gerufen und 
auf die Legislaturperiode angelegt. Dafür haben 35 Bünd-
nispartner*innen - aus der Immobilienwirtschaft, den Um-
weltverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden u.a. 
- ein Maßnahmepaket erarbeitet und es am 12. Oktober 
Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. 

Fast 200 Maßnahmen sind darin enthalten – dazu gehörten 
auch die Themenfelder modulares und serielles Bauen, das 
erleichtert werden soll. Zudem soll es Planungsbeschleuni-
gungen geben und man will besonders den sozialen Woh-
nungsbau und die Weiterentwicklung der Städtebauförde-
rung im Blick behalten. Was dabei auch wichtig ist, ist die 
Novellierung des Baugesetzbuches und die Überarbeitung 
der Landesbauordnungen. So sei nicht ersichtlich, warum 
in einem Land erteilte Typengenehmigungen in einem an-
deren Bundesland dennoch nicht zum Bauen berechtigten. 
Dies alles natürlich vor dem Hintergrund, dass damit nicht 
grundsätzlich die Zuständigkeit der Länder in Frage gestellt 
werden soll. 

Sozialer Wohnungsbau
Eine der wichtigsten Aufgaben des Ministeriums ist defini-
tiv der soziale Wohnungsbau, angesiedelt in Annett Juras 
Abteilung. Für den sozialen Wohnungsbau sind, seitens 
des Bundes, bis 2026 14,5 Milliarden Euro angesetzt. Auch 
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wenn sich das erst einmal nach sehr viel anhört, ist man sich 
dennoch bewusst, dass die erheblichen Baukostensteige-
rungen die Verhältnisse sehr verändert haben. Was man an 
Mehr an Mitteln hat, wird dadurch wieder aufgezehrt. Und 
man muss beachten, dass es sich um Finanzhilfen handelt 
und dass es dann an den Ländern liegt, wie sie diese Gelder 
für den sozialen Wohnungsbau ausreichen. Zwischen Bund 
und Ländern werden dafür Verwaltungsvereinbarung abge-
schlossen. In Brandenburg liegt die Zuständigkeit übrigens 
beim Infrastrukturministerium. 

Ab dem kommenden Jahr sollen von den 2,5 Milliarden al-
lein 500 Millionen für den Bau von Azubi-Wohnungen und 
Studentenwohnheimplätzen eingesetzt werden. Auch da-
rüber sollen Verwaltungsvereinbarungen abgeschlossen 
werden, nicht zuletzt damit dem Bund, der sonst wenige 
Möglichkeiten hat, den Ländern etwas vorzuschreiben, se-
hen kann, wie jeweils die Umsetzung gelingt. Dies auch mit 
Blick auf die vom Bundesrechnungshof geforderte Kont-
rollfunktion, damit nachgehalten werden kann, wenn Fi-
nanzhilfen ausgereicht werden. Etwaige Forderungen nach 
Quotierungen, wie sie vereinzelt gefordert wurden, könne 
man allerdings nicht nachkommen – das sei nicht möglich. 
Man gibt aber die Sicherheit, dass in jedem Haushaltsjahr 
die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen und das 
sie sukzessive aufgestockt werden  – so kommen jedes Jahr 
500 Millionen Euro hinzu, 2025 würde man dann bei 3,5 Mil-
liarden ankommen. 

Wohnungsbaugenossenschaften
Wohnungsgenossenschaften sind in fast jeder Kommune 
ein Thema. Auch Perleberg, so Annett Jura, habe ein kom-
munales Wohnungsunternehmen, das von den Mitteln für 
den sozialen Wohnungsbau in der Vergangenheit profitieren 
konnte. Mittlerweile gebe es in Deutschland wieder ein sehr 
großes Interesse an Neugründungen, gleichwohl sei aber 
der Beitritt für die Bürger*innen relativ teuer. So müssen 
Familien in den Großstädten nicht selten 10.000 Euro auf 
den Tisch legen, wenn sie Genossenschaftsanteile erwer-
ben wollen. Deshalb gibt es seit Anfang Oktober eine För-
derung, die den privaten Erwerb von Genossenschaftsan-
teilen für selbst genutzten Wohnraum fördert. Interessierte 
können ein Darlehen von bis zu 100.000 Euro bekommen, 
verbunden mit Zinsverbilligungen und unter Umständen 
einem Tilgungszuschuss bis zu 15%. Hintergrund dafür ist 
die Erkenntnis, dass es weiterhin Genossenschaften als sta-
bile Säule des Wohnungsmarktes in Deutschland geben soll 
– sie haben in der Regel eine stabile Mieterstruktur und bie-
ten gute aber eben auch preiswerte Wohnungen an. 

Wohngemeinnützigkeit
Neben den etablierten Unternehmen, die es ja schon gibt 
– Wohnungsunternehmen in kommunaler Hand private 
Unternehmen und Genossenschaften – hat die Koalition 
sich vorgenommen eine sogenannte neue Wohngemein-
nützigkeit auf den Weg zu bringen. Das Ministerium hat den 
Auftrag erhalten dafür Eckpunkte zu entwickeln. So soll es 
neue Arten juristischer Personen geben, die auf dem Woh-
nungsmarkt agieren können. Denkbar sind auch Investiti-
onszuschläge und steuerliche Erleichterungen, wenn denn 
dafür preisgebundener Wohnraum am Markt angeboten 
wird. Ende des Jahres will man mit der Erstellung eines ent-

sprechendes Konzept beginnen. 

Wohneigentumsförderung
Ab dem kommenden Jahr solle es zudem eine neue Wohn-
eigentumsförderung geben. Gerade im ländlichen Raum 
hat man oftmals die Situation, dass besonders die jungen 
Familien ihr Häuschen im Grünen möchten. Dafür soll im 
nächsten Jahr eine Wohneigentumsförderung für Familien 
auf den Weg gebracht werden. Familien mit einem Kind 
und einem maximal zu versteuernden Jahreseinkommen 
von 60.000 Euro können dann eine Förderung, sei es für ein 
Einfamilienhaus, ein Reihenhaus oder eine Eigentumswoh-
nung, bekommen. Auch Zinsverbilligungen kämen in Be-
tracht. Allerdings dürfte der Vertrag maximal 35 Jahre lau-
fen – aber mit einer Zinsbindung von 10 Jahren hätten die 
Familien dann auf den ersten Metern erst einmal Sicherheit. 
Gegenwärtig befände man sich in der Vorbereitung. 

Die Wohneigentumsförderung solle dann aber auch kom-
biniert werden können mit der Förderung, die es vielleicht 
in den Ländern schon gibt. So gibt es in den alten Bundes-
ländern teilweise schon eine regionale Förderung, die mit 
dieser zulässigerweise kombinierbar sein soll – Familien 
könnten sich dann eventuell bis zu 60% der Gesamtkosten 
ihres Bauvorhabens über Fördermittel organisieren. 

Wohnungslosigkeit
Das Problem „Wohnungslosigkeit“ ist regional recht unter-
schiedlich, je nachdem ob man sich in einer größeren oder 
einer kleineren Stadt oder auch im ländlichen Raum be-
findet. Als Bürgermeisterin von Perleberg, so Anett Jura, 
habe sie die Erfahrung gemacht, dass man zusammen mit 
der AWO, die wenigen Menschen, die es zu betreuen gab, 
schnell und gut unterbringen konnte. Betrachtet man aber 
ganz Deutschland stelle sich die Situation etwas anders dar 
– gerade in den größeren Städten ist das ein Problem, das 
gelöst werden muss. 

Es soll deshalb einen nationalen Aktionsplan zur Bekämp-
fung der Wohnungslosigkeit geben und ab dem nächsten 
Haushaltsjahr sollen entsprechende Mittel dafür bereitge-
stellt werden. Tatsächlich ist die Thematik neu im Bundes-
bauministerium, lag sie doch vorher im Sozialministerium. 
Mit dem hat man nun eine Verwaltungsvereinbarung ab-
geschlossen und in einem großen Beteiligungsprozess wird 
man im kommenden Jahr überlegen, was alles getan wer-
den muss, um die Wohnungslosigkeit zu bekämpfen. Es 
geht ja nicht nur um die Versorgung mit Wohnraum, son-
dern auch um einen adäquaten Zugang zum gesellschaft-

›› Gerade im ländlichen Raum 
hat man oftmals die Situation, 

dass besonders die jungen 
Familien ihr Häuschen im Grü-

nen möchten. ‹‹
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lichen Leben, den Zugang zu Krankenversicherungen und 
vieles mehr. Selbst für eine anstehende Anmietung wird ja 
in der Regel eine bereits vorhandene Meldeadresse gefor-
dert. Zusammen mit den anderen Ressorts gibt es da noch 
viel zu tun. 

Themen anderer Abteilungen
Annett Jura berichtete dann noch von Vorhaben aus an-
deren Abteilungen des Ministeriums: 

• Städtebauförderung: die gibt es bereits seit 50 Jahren 
in Deutschland und hat sich bewährt. Sie soll auf jeden Fall 
fortgesetzt werden. Der Bund hat drei Programme, die ei-
gentlich alle vor Ort kennen: „Lebendige Zentren“, „Sozialer 
Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneue-
rung“. Dabei sollen die Kommunen über ihre Gebietskulisse 
selbst bestimmen und entsprechende Anträge beim Land 
stellen. Die Gelder kommen, nach Abschluss einer entspre-
chenden Verwaltungsvereinbarung, dann vom Bund in die 
Länder. Die Themen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung 
und Grünflächen sollen auf jeden Fall Anwendung finden 
und die Kosten unterliegen einer Drittelung zwischen Bund, 
Land und Kommunen. 

• In der Abteilung für Stadtentwicklung sei das Thema 
„energetische Stadtsanierung“ angesiedelt. Damit kann 
ein Quartierskonzept gefördert werden sowie einzelne In-
vestitionen. Je nachdem ob die Investition im energetischen 
Bereich ist, ob Grünflächen betroffen seien oder welche 
technischen Anlagen installiert werden, sind gestaffelte För-
dersätze zwischen 20 und 40% möglich. Das Quartierskon-
zept selbst wird mit 75% gefördert.

• Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren: dazu gab es 
einen großen Projektaufruf und bereits jetzt wurden 238 
Projekte ausgewählt. Entsprechende Zuwendungsbeschei-
de werden nunmehr versandt. 

• Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrich-
tungen in den Bereichen Jugend Kultur und Sport: Dazu 
gab es im Sommer einen Projektaufruf, weil damit soziale 
Einrichtungen, insbesondere Schwimmbäder, Freibäder, 

Sportstätten u. a. unterstützt werden sollen. Daran haben 
sich so viele beteiligt, dass das Programm nun leider fünf-
fach überzeichnet ist, sind doch insgesamt Vorschläge für 
900 Projekte eingegangen. Jetzt muss noch ausgewählt wer-
den und es ist geplant, dass der Haushaltsausschuss des 
Bundestages noch in diesem Monat eine Entscheidung tref-
fen wird, wer zur Abgabe eines Antrages für die Zuwendung 
aufgefordert wird. Gleichzeitig hat man aber auch noch ein-
mal der Erhöhung der Mittel avisiert.  

• Novelle des Baugesetzbuches (BauGB): Ein großes Vor-
haben des Ministeriums ist auf jeden Fall die BauGB-No-
velle. Klimafolgenanpassung, Anpassung an besondere 
Wetterlagen, Planungsvereinfachung sind dabei wichtige 
Themen. Um das zu entzerren, sieht man bereits eine kleine 
Novelle vor, unter anderem auch zu einem Privilegierungs-
tatbestand für Elektrolyse im Außenbereich und auch eine 
Verordnungsermächtigung für die Länder ist denkbar, mit 
dem die Flächen vom Tagebau mit Photovoltaik und Wind-
kraftanlagen zu belegt werden können. Das ist nicht nur für 
die Lausitz ein spannendes Thema. Die große BauGB-No-
velle soll dann im nächsten Jahr kommen, wobei gerade die 
Digitalisierung im Bauleitverfahren eine Rolle spielen wird.

• Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): bislang 
ist diese Förderung im Bundeswirtschaftsministerium an-
gesiedelt. Dabei geht es um den Mehrgeschosswohnungs-
bau und die Neubauförderung hin zu einem klimagerech-
ten Wohnungsbestand. Im Grunde ist das also eigentlich 
fast das Gegenstück zur Wohneigentumsförderung – dort 
sind 350 Millionen vorgesehen, für den Mehrgeschossbau 
650 Millionen. Das könnte auch für private Investoren inte-
ressant sein. Weil aber die gesetzlichen Anforderungen an 
den klimagerechten Baustandard ohnehin erhöht werden, 
muss erst noch die Frage beantwortet werden, ob noch 
förderungsfähig ist, was bauordnungsrechtlich ohnehin 
gefordert ist. Geförderte Maßnahmen sollten immer über 
dem Standard liegen. Die Eckpunkte werden gegenwärtig 
erarbeitet. 

• Probleme in der Bauwirtschaft erschweren oder ver-
hindern den gewünschten Fortgang aller Baumaßnahmen. 

Foto: Thorben W
engert  / pixelio.de
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Materialengpässe, unterbrochene Lieferketten, Fachkräfte-
mangel und vieles mehr. Dazu gibt es im Ministerium eine 
Plattform, auf der unter anderem mit der Bauwirtschaft 
Lösungen diskutiert werden – das nenne sich Innovations-
partnerschaft.

Annett Jura versichert zum Ausgang des Gespräches, dass 
sie bereits als Bürgermeisterin die Erfahrung gemacht habe, 
dass es immer sinnvoll ist sich an die kommunalen Spitzen-
verbände zu wenden. Probleme, Anregungen und Hinweise 
würden von der kommunalen Ebene so auch in die Bundes-
ebene getragen. Sie könne, jetzt auch von der anderen Sei-
te, sagen, dass das System funktioniert.

Radwege braucht das Land, so oder so ähnlich hört es sich 
bei uns in der Kommune an. Zusammen mit Kreis und Land 
wurden bereits zahlreiche Projekte umgesetzt. Doch wenn 
wir die tatsächliche Verkehrswende schaffen wollen und die 
Leute vom Auto auf die Radwege oder allgemein auf grüne-
re Verkehrsmittel (Bus, Bahn etc.) umsteigen lassen wollen, 
haben wir noch viel zu tun.

Dank der B 167 sind wir in Sachen Radwege wahrschein-
lich besser aufgestellt als andere Kommunen im Land. Man 
kann von Neuruppin einmal quer durch das Amt Temnitz 
nach Wusterhausen/Dosse oder Neustadt/Dosse mit dem 
Rad fahren und von da aus weiter. Aber was ist mit den 
Dörfern abseits der großen Straßen? Diese Frage stellen wir 
uns regelmäßig in unseren Sitzungen. Wie können wir das 
schaffen, welche finanziellen Mittel haben wir zu Verfügung, 
um z.B. vier Kilometer Radweg zu bauen? All diese Fragen 
treiben uns regelmäßig um und eines ist klar: wir müssen 
etwas tun!

Gegenwärtig haben wir mehrere Ideen für Radwege. Um 
ein Beispiel zu nennen: unweit der B 167 gibt es das kleine 
Dorf Küdow-Lüchfeld. Eigentlich zwei Dörfer, die zusam-
mengehören und doch ca. 500 Meter auseinander liegen. 
Hier ist die Idee einen Radweg zu bauen, um beide Dörfer 
nicht nur für den Autoverkehr zu verbinden, sondern auch 
mit einem soliden Radweg. 

Um einen sicheren Zugang zwischen den Dörfern für Kinder 
und Erwachsene gleichermaßen zu schaffen. Dasselbe gilt 
für die Verbindung von Wildberg nach Rohrlack, mit unge-
fähr 3 Kilometern ein für unsere Kommune riesiges Projekt 
mit einem finanziellen Aufwand von sicherlich 1,5 Mill. € das 
für uns allein nicht zu stemmen ist. 

Also was tun? Ideen gibt es genug z.B. für Leute, die kein 
Auto haben oder eine halbe Ewigkeit auf den Bus warten 
müssen, falls dieser dann überhaupt kommt. Wie in der 
Zwischenzeit abhelfen? Ein schönes Projekt, wie ich finde, 
ist die Mitfahrbank zwischen Wildberg und Rohrlack. Man 
setzt sich auf die Bank, diese ist gut sichtbar an der Straße 
aufgestellt u.a. mit einem Schild, dass man schon von wei-
tem sehen kann und jede*r die oder der dort sitzt, wird in 
das nächste Dorf mitgenommen. Es funktioniert tadellos. 

Eine gute Idee, das aber dennoch nicht das Hauptproblem 
löst.

Radwege braucht das Land! Das funktioniert nur, wenn 
alle weiter daran zusammenarbeiten, Land, Kreis und Kom-
mune. Jeder in seinen eigenen Aufgabenbereichen. Möglich 
wäre folgendes: das Land finanziert einen Teil, der Kreis 
übernimmt die Planung und spätere Pflege und die Kom-
mune kümmert sich um die Grundstücke und den Rest der 
Finanzierung. 

Eines habe ich in meiner Tätigkeit als Kommunalpolitiker 
deutlich wahrgenommen. Grundstücksangelegenheiten 
sind in der Regel der schwierigste Teil, um Bauprojekte um-
zusetzen. Bei uns gilt hier oft auf einen Kilometer Straße ge-
hört das Land daneben in der Regel 20-30 Personen, Agrar-
genossenschaften, Investoren usw.

In meinen Augen ist die Kommune hier der beste Ansprech-
partner, oft sind die Eigentümer bestens bekannt und man 
kann leichter Gespräche führen, die am Ende für alle ge-
winnbringend sind. Eine unserer Strategien, um Projekte 
solide voranzubringen ist immer zuerst ein freundliches Ge-
spräch!

Am Ende bleibt es jedoch ein Gemeinschaftsprojekt aller 
Beteiligten. Allein schafft es wohl niemand, daher ist es für 
uns im Amt immer wichtig alle an einen Tisch zu holen, um 
das beste Ergebnis zu erzielen.

Denn nur so können wir eine gute und attraktive Rad-
verkehrsinfrastruktur umsetzen und die Wende schaf-
fen!

Radwege im Amt Temnitz 
Pascal Rohrmoser, Gemeindevertreter und Amtsausschussmitglied im Amt Temnitz (Ostprignitz-Ruppin)

Mitfahrbank nach Rohrlack.

Foto: Pascal Rohrm
oser
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Das Land Brandenburg besteht aus vielen Kommunen in 
unterschiedlicher Größe, mit unterschiedlichen Anforde-
rungen, in unterschiedlichen Regionen und in sehr unter-
schiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Eines aber 
haben sie alle gemeinsam: ihrer aller Aufgaben müssen fi-
nanziert werden. Denn deren Erfüllung kostet naturgemäß 
Geld. Personal, Leistungen, Anschaffungen und Investi-
tionen - für die Daseinsvorsorge, die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, Bildung und Kultur Investitionen und vieles 
mehr – all das muss berücksichtigt werden. 

Das heißt, dass Kommunen Einnahmen haben müssen. 
Zu den Einnahmequellen der Kommunen gehören Zuwei-
sungen, Gebühren, Beiträge, Abgaben, Steuern und Anteile 
an Steuern und einiges mehr. Bei den Landkreisen spielt 
die Kreisumlage als subsidiäre Einnahmequelle eine Rolle. 
Würde man sich mit allen Aspekten und Änderungen und 
Entwicklungen der Einnahmequellen der Kommunen be-
schäftigen, könnte man damit sicherlich ein Buch füllen 
– und müsste das dann direkt nach Fertigstellung wieder 
überarbeiten. Gibt es doch gegenwärtig kaum etwas, das 
so intensiv diskutiert wird wie die Finanzlage der Kommu-
nen. 

Auf der einen Seite stehen durchaus optimistische Mel-
dungen zu den gegenwärtigen Steuerschätzungen, auf der 
anderen Seite eine ganze Reihe von Aufgaben, die in der 
Regel in den Kommunen zu bewältigen sind. In diesem 
Spannungsverhältnis findet sich der kommunale Finanz-
ausgleich wieder. Es lohnt sich ihn einmal in der gegenwär-
tigen Fassung zu verstehen, um auch künftige Änderungen 
nachvollziehen zu können.

Rechtliche Grundlagen Natürlich können Einnahmen und 
Erträge immer nur im „Rahmen der geltenden Gesetze“ 
veranschlagt, erhoben, vereinnahmt oder geltend gemacht 
werden. Fragt man sich, was unter dem „Rahmen der gel-
tenden Gesetze“ zu verstehen ist, dann gehört dazu natür-
lich auch die Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg. Nicht zuletzt der §64 BbgKVerf, in dem es heißt, dass 
die Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften erhebt 
und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträ-
ge – so weit vertretbar aus Entgelten und im Übrigen aus 
Steuern – zu beschaffen hat.

Er sagt einiges über die Einnahmen und Erträge der Kom-
munen. Auf der anderen Seite ist den meisten haupt- und 
ehrenamtlich Verantwortlichen auch der Artikel 97 der 
Landesverfassung des Landes Brandenburg durchaus ver-
traut, in dessen Absatz 3 steht: „Werden die Gemeinden 
und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes zur Erfüllung neuer öffentlicher Aufgaben ver-
pflichtet, so sind dabei Bestimmungen über die Deckung 
der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer 
Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, 

so ist dafür ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu 
schaffen.“ Vermutlich eine der häufigsten verwendeten Be-
griffe in den kommunalrelevanten Diskussionen – das Kon-
nexitätsprinzip. 

Blättert man in der Verfassung aber noch etwas weiter, 
kommt man aber auch sehr schnell zu Artikel 99 der Bran-
denburger Landesverfassung und darin heißt es „Das Land 
sorgt durch einen Finanzausgleich dafür, dass die Gemein-
den und Gemeindeverbände ihre Aufgaben erfüllen kön-
nen. Im Rahmen des Finanzausgleichs sind die Gemeinden 
und Gemeindeverbände an den Steuereinnahmen des 
Landes angemessen zu beteiligen.“. In ihm ist nicht nur die 
Grundlage für das so genannte „Steuererfindungsrecht“ 
der Kommunen gelegt – das übrigens anders als es der 
Wortlaut vermuten lässt, wegen der Wechselwirkungen 
zum Grundgesetz, nur in wenigen Fällen wirklich das „Erfin-
den“ von Steuern zulässt – es ist vor allem der so genannte 
kommunale Finanzausgleich verankert.

Das kommt nicht von ungefähr, denn das Grundgesetz hat 
in Artikel 106 Absatz 7 die Grundlage dafür gelegt: „Von 
dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemein-
schaftsteuern fließt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu 
bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die 
Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen 
der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) 
zufließt.“ 

Neben dem Grundgesetz, der Landes- und der Kommunal-
verfassung spielt allerdings noch ein weiteres Gesetz eine 
ganz erhebliche Rolle: das Gesetz über den allgemeinen 
Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindever-
bänden im Land Brandenburg, kurz BbgFAG genannt, das 
- anders als die Landesverfassung und die Kommunalver-
fassung, auch wenn letztere sich gegenwärtig in der Über-
arbeitung befindet – durchaus regelmäßig angepasst wird. 
Ein Blick in § 1 (Finanzausgleichsleistungen und Grundsätze 
der Lastenverteilung) legt fest, worum es dabei geht – um 
Finanzen, um Verbundmasse, Beteiligungen, Zuweisungen 
und vieles mehr.

Bereits das Landesverfassungsgericht Brandenburgs hat 
sich in zahlreichen und nicht selten grundlegenden Ent-
scheidungen zum kommunalen Finanzausgleich positio-
niert– recht deutlich kam es dabei zum Schluss, dass der 
Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs ein weiter Ermessens-, Gestaltungs- und 
Prognosespielraum zusteht. 

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs
Grundsätzlich zuständig ist das Ministerium der Finanzen 
und für Europa, außer für den Ausgleichsfonds nach §16 
BbgFAG (40 Millionen Euro pro Jahr für den Ausgleich be-

Ein Schaubild kurz erklärt – der kommunale 
Finanzausgleich (Teil 1)
Rachil Rowald, Geschäftsführerin der SGK Brandenburg



KommunalPOLITIK
Zeitung der SGK Brandenburg

18



19

KommunalPOLITIK
Zeitung der SGK Brandenburg

Rachil Rowald.

Foto: privat

sonderer Bedarfe der Gemeinden und Gemeindeverbände, 
bei dem das Ministerium des Innern und für Kommunales 
in der Umsetzung zuständig ist und für die Förderung von 
Theatern, Orchestern und vergleichbaren Einrichtungen 
mit Theater- und Konzertangeboten (22 Millionen Euro) ist 
es das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur.  Warum gibt es nun den kommunalen Finanzausgleich? 
Er entspringt grundsätzlich dem Anspruch der Gemeinden 
auf eine angemessene Finanzausstattung, wobei aber auch 
die Haushaltslage des Landes zu berücksichtigen ist. Auf 
den Internetseiten des Ministeriums der Finanzen und für 
Europa finden sich deshalb eine ganze Reihe von Gutach-
ten, in denen die grundsätzliche Verteilung immer wieder 
auf den Prüfstand gestellt wird. Das hat an einigen Stellen 
Anpassungen erforderlich gemacht. Auf der einen Seite 
darf die kommunale Selbstverwaltung nicht ausgehöhlt 
werden, auf der anderen Seite befinden sich Ausgaben und 
Haushaltslagen der Kommunen und des Landes in einem 
regelmäßigen Fluss. Eine starre und dauerhaft festgelegte 
Lösung würde dem kaum entsprechen.

Im Grunde geht es darum für einen Ausgleich Sorge zu 
tragen – in einem komplexen System von Zuweisungen 
in verschiedene Richtungen: zum einen vom Land an die 
Kommunen, zum anderen sollen damit Unterschiede in 
der Finanzausstattung der Kommunen ausgeglichen wer-
den und last but not least ist der Ausgleich selbst Teil der 
kommunalen Finanzierung. Es soll einen vertikalen kom-
munalen Finanzausgleich zwischen dem Land und seinen 
Kommunen sowie einen horizontalen kommunalen Fi-
nanzausgleich der Kommunen eines Landes untereinan-
der geben. Zu beachten ist allerdings auch, dass es dabei 
um einen Mechanismus zur Angleichung handelt, nicht 
etwa zur Nivellierung der Finanzkraft der Kommunen.
Begriffe

In dem beigefügten Schaubild [Anm.: Abdruck mit freund-
licher Genehmigung des Ministeriums der Finanzen und 
für Europa] werden die Zuweisungen, die Vorwegabzüge, 
die Abrechnungen und vieles mehr in einer Art Fluss dar-
gestellt, den man von oben nach unten durchgehen kann. 
Hier zeigt sich aber auch, wie wichtig es manchmal sein 
kann ein Gesetz – in dem Fall, das BbgFAG – neben sich 
liegen zu haben. Es ist verblüffend detailliert, bei Weitem 
keine Eigenschaft durch die sich viele Gesetze auszeichnen. 

Die Verbundgrundlagen werden in dem Schaubild gleich 
erklärt, es handelt sich dabei das „Landesaufkommen der 
Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer (Gemein-
schaftssteuern), Aufkommen der Landessteuern und Lan-
desanteil an der Gewerbesteuerumlage, dem Ausgleichs-
betrag für die Kfz-Steuer, Landeseinnahmen aus dem 
Länderfinanzausgleich“. Relativ einfach ist es noch, wenn 
es um die Gemeinschaftssteuern geht, bei anderen Steuer-
arten wird das aber durchaus bundesweit unterschiedlich 
gehandhabt. 

Die so genannte Verbundmasse wird in §3 BbgFAG zwar er-
klärt, allerdings etwas unübersichtlich, woran sich vielleicht 
auch zeigt, dass ein Zuviel an Details nicht nur hilfreich sein 
muss. Deutlich wird aber, dass damit das gemeint ist, was 
am Anteil der Steuereinnahmen des Landes für Zuweisun-

gen an die Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Erheb-
lich an dieser Stelle ist nämlich die so genannte Verbund-
quote, die direkt darunter erwähnt wird. Die war bereits 
mehrfach Gegenstand von Abstimmungen zwischen Land 
und den Kommunen. Wir berichteten darüber ausführlich 
in unserer Zeitung Juli/August 2021 (alle unsere Veröffent-
lichungen sind unter „Publikationen“ auf unserer Inter-
netseite www.sgk-brandenburg.de hier zu finden: https://
www.sgk-brandenburg.de/publikationen/). 

Seit 2021 beträgt nun die Verbundquote 22,43 %. Was 
dann folgt ist ein Auf- und Abrechnen bestimmter Beträge 
- das sind die in dem Schaubild aufgeführten Stärkungen, 
die Vorwegabzüge und die Abrechnungen. Gesetzlich in §3 
Absatz 1 Satz 2 BbgFAG festgelegt ist bereits der Betrag mit 
dem die Verbundmasse grundsätzlich erst einmal gestärkt, 
also erhöht wird, das sind 71.700.000 Euro - gleichwohl er-
folgt dann eine Minderung um 60 Millionen Euro (in den 
Jahren 2023 und 2024 werden es dann 95 Millionen Euro 
sein).

Dieser Vorwegabzug ist das Ergebnis einer Vereinbarung 
zwischen dem Land und den Kommunen bzw. den kommu-
nalen Spitzenverbänden im Nachgang zu einer gutachter-
lichen Betrachtung der Finanzlage sowohl der Kommune 
als auch des Landes (Details dazu in dem oben genannten 
Beitrag der SGK Brandenburg).

Die weiteren Vorwegabzüge ergeben sich aus §3 Absatz 2 
BbgFAG: 

(2) Die Verbundmasse nach Absatz 1 wird um 22,43 
Prozent der Bundesmittel verringert, die dem Land 
Brandenburg über die Umsatzsteuer 
1) als Kostenträger zur Beteiligung des Bundes an 
den Kosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
und Flüchtlinge,
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2) zum Ausgleich für Belastungen aus dem KiTa-Qua-
litäts und -Teilhabeverbesserungsgesetz vom 19. De-
zember 2018 [...,]
3) zum Ausgleich für Belastungen aus dem „Pakt für 
den öff entlichen Gesundheitsdienst“ und
4) zum Ausgleich für Belastungen aus dem „Aktions-
programm Aufholen nach Corona für Kinder und Ju-
gendliche für die Jahre 2021 und 2022 von Bund und 
Ländern“ zufl ießen.

Ist dieser Punkt erreicht, nähert man sich bei den Be-
rechnungen bereits deutlich der so genannten Finanzaus-
gleichsmasse. Um diesen und die weiteren Aspekte des 
kommunalen Finanzausgleiches im Land Brandenburg 
geht es dann im 2. Teil dieses Beitrages in der kommenden 
Ausgabe der Kommunal.POLITIK - der Zeitung der SGK 
Brandenburg e. V. 

Die SGK Brandenburg wünscht allen
Leserinnen und Lesern schöne

Feiertage, ein besonders
besinnliches Weihnachtsfest und vor

allem ein gesundes neues Jahr!

Foto: chocolat01  / pixelio.de


